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Leistungsschutzrecht f�r Presseverleger

Der Vorschlag der Europ�ischen Kommission ist richtig

In ihrem Entwurf f�r eine Richtlinie zum Ur-
heberrecht im Digitalen Binnenmarkt schl�gt
die Europ�ische Kommission vor, ein Leis-
tungsschutzrecht f�r Presseverleger in allen
Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union zu
etablieren. Dieser Vorschlag orientiert sich er-
kennbar am deutschen Presseverleger-Leis-
tungsschutzrecht, er geht in seinem Schutz-
umfang jedoch dar�ber hinaus.

Kaum ein urheberrechtliches Gesetzgebungs-
vorhaben in Deutschland war so umstritten,
wie die Schaffung eines Leistungsschutzrechts
f�r Presseverleger. Und es ist schon jetzt er-

kennbar, dass auch die Leistungs-
schutzrechtsdebatte auf europ�ischer
Ebene kontrovers gef�hrt werden
wird.DerVorschlagderEurop�ischen
Kommission weist aber in die richtige
Richtung. Insbesondere w�re ein sol-

ches Leistungsschutzrecht entgegen anders-
lautender Behauptungen keine Gef�hrdung
des freien Informationsaustauschs im Internet.
Was wir lesen, wird heute zunehmend durch
wenige große Internetgiganten beeinflusst. Es
ist nicht das Presseverleger-Leistungsschutz-
recht, das die Freiheit der Kommunikation
und die Informationsvielfalt gef�hrdet.

Kritiker sehen im Presseverleger-Leistungs-
schutzrecht den Versuch, unternehmerische
Vers�umnisse der Verlage mit Hilfe eines Ge-
setzes zu korrigieren. Diese Kritik ist unbe-
gr�ndet. Die Verlage m�ssen auf die Heraus-
forderungen der Digitalisierung selbst Ant-
worten finden. Das kann der Gesetzgeber ih-
nen nicht abnehmen. Das Leistungsschutz-
recht f�r Presseverleger dient nicht dazu,
�berholte Gesch�ftsmodelle zu sch�tzen.
Auch in der �konomie des Internets m�ssen
jedoch faire Wettbewerbsbedingungen herr-
schen. Und auch technologische und unter-
nehmerische Innovationen sind deshalb keine
Rechtfertigung daf�r, dass einzelne Marktteil-
nehmer sich fremde Leistungen aneignen und
die Ertr�ge aus deren Verwertung kassieren.
Dieser Entwicklung setzt der Gesetzgeber mit
dem Presseverleger-Leistungsschutzrecht et-
was entgegen und bekr�ftigt seinen Anspruch,
im Internet die Spielregeln nicht den großen
Internetunternehmen zu �berlassen.

Eine formale St�rkung der Verlage durch das
Leistungsschutzrecht ist allerdings wertlos,
wenn gegen�ber (quasi-) monopolistischen

Internetunternehmen Abh�ngigkeiten beste-
hen und das Urheberrecht aufgrund dieser Ab-
h�ngigkeit nicht durchgesetzt werden kann
und die Rechteinhaber gezwungen sind, ihre
Rechte kostenlos oder zu einseitig diktierten
Bedingungen zur Verf�gung zu stellen. Das
zeigen die Erfahrungen mit dem Leistungs-
schutzrecht in Deutschland sehr deutlich.
Und dieses Dilemma kann das Urheberrecht
auch auf europ�ischer Ebene nicht lçsen. Das
Urheberrecht muss deshalb mehr als bisher
auch im Zusammenhang mit dem Kartellrecht
gesehen werden.

Kritiker wenden ein, das Leistungsschutz-
recht f�r Presseverleger in Deutschland sei ge-
scheitert, denn es sei den Verlagen bis heute
nicht gelungen, substanzielle Einnahmen mit
dem Leistungsschutzrecht zu erzielen. Ein
solches Recht jetzt auf europ�ischer Ebene
zu etablieren, sei auch deshalb verfehlt. Das
ist unzutreffend. Die bisherige Entwicklung in
Deutschland ist kein Argument gegen ein eu-
rop�isches Leistungsschutzrecht f�r Presse-
verleger. Es war von Anfang an klar, dass
die Durchsetzung des Leistungsschutzrechts
f�r Presseverleger mit langwierigen Rechts-
streitigkeiten verbunden sein w�rde und dass
viele Streitfragen zur Anwendung dieses
Rechts hçchstrichterlich gekl�rt werden m�s-
sen. Dass die Verlage aus ihrem Leistungs-
schutzrecht bisher nur geringe Ertr�ge erzie-
len kçnnen, ist deshalb keine �berraschung
und keineswegs ein Einwand gegen das Leis-
tungsschutzrecht.

Ob der Vorschlag der Kommission im Euro-
p�ischen Parlament und im Rat am Ende der
Debatte eine Mehrheit findet, wird maßgeb-
lich auch davon abh�ngen, wie die Verlags-
branche selbst die politische Debatte um das
Presseverleger-Leistungsschutzrecht beglei-
tet. Die Verlage in Europa m�ssen selbst
deutlich machen, dass sie ein Leistungs-
schutzrecht wirklich wollen. Außerdem
m�ssen die Verlage die Bef�rchtungen zer-
streuen, dass das Leistungsschutzrecht des
Presseverlegers den Interessen der Autoren
zuwiderl�uft. Das Gegenteil ist der Fall.
Ein sachgerecht formuliertes Leistungs-
schutzrecht f�r Presseverleger kann dazu
beitragen, dass auch die wirtschaftliche Ba-
sis der Journalisten in der digitalen Welt
gest�rkt wird.
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